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Jugendhilfestrukturen im 
Kindertagesstättenbereich 

nach der Änderung des 
Gesetzes

Leistungsgewährung, 
Finanzierung und Bedarfsplan
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§§ 4,5 SGB VIII
§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger 
Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei 
die Selbständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer 

Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten.
(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von 

anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig 
geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen 

Maßnahmen absehen.
(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses 
Buches fördern und dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken.

§ 5 Wunsch- und Wahlrecht
(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und 

Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der 
Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen.

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit 
unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. (...)
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Erfüllung von Ansprüchen
- die Rechtslage -

Kind/Eltern

Einrichtung Jugendamt

Gemeinde

Leistungsanspruch
Betreuungsvertrag

Finanzierungsanspruch

Bescheid
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Erfüllung von Ansprüchen
- durch praktisches Tun -

Kind/Eltern

Einrichtung Jugendamt

Gemeinde

LeistungsanspruchBetreuungsvertrag

Finanzierungsanspruch
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Rechtsanspruch nach § 1KitaG
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Möglichkeit der Erfüllung von 
Rechtsansprüchen nach 

Angebotsformen

Kita andere AngeboteTagespflege
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Bedarf – Angebotsformen
für jüngere Kinder

• bei Arbeitssuche
• bei Überbrückung 

wg. 
zwischenzeitlicher 
Arbeitslosigkeit

• bei besonderem 
Erziehungsbedarf

• bei besonderen 
Betreuungszeiten

• Tagespflege
• Spielkreise
• Besuchsregelungen
• Kita + 
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Bedarf – Angebotsformen
für ältere Kinder

• bei Arbeitssuche
• bei Überbrückung 

wg. 
zwischenzeitlicher 
Arbeitslosigkeit

• bei besonderem 
Erziehungsbedarf

• für Fahrschüler

• Betreuter 
Mittagstisch

• Kinderfreizeitclub
• Kursangebote
• päd. betreuter 

Spielplatz
• Aufsicht
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§12 (3) Bedarfsplanung
„Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt im Benehmen mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe und den Gemeinden einen Bedarfsplan für 
Kindertagesbetreuung auf und schreibt ihn rechtzeitig fort.“

-„Benehmen“ ist nicht „Einvernehmen“
- Kindertagesbetreuung ist mehr als Kita 
- rechtzeitige Fortschreibung 

„Der Bedarfsplan weist die Einrichtungen aus, die zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs gemäß § 1 als erforderlich erachtet werden.“

- mehr als Bestandsplan und Zukunftsprojektion

„Hierbei sind die Erreichbarkeit, die tatsächliche Inanspruchnahme und 
das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten nach § 5 des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches zu beachten.“

- regional und unter Berücksichtigung der Nachfrage wie auch der Kosten
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Erlaubniserteilung gem. § 45 SGB VIII ist kein Instrument der 
Steuerung des Angebotes
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50% Kosten des päd. Personals
(§ 16 Abs. 6)

mind. 84% des 
päd. Pers.

(§ 16 Abs.2)

Elternbeiträge (§ 17)

Erhöhung für
erforderlich Kitas

(§ 16 Abs. 3)

Ggfs. Kostenausgleich
(§ 16 Abs. 4)

Örtlicher Träger
der öffentl. JH

Land

Standort-
Gemeinde

Wohnort-
Gemeinde

Träger der Einrichtung

Eltern

Grundstück/Gebäude
Bewirtsch. + Erhaltung

Finanzierungsstruktur bis 31.12.2000
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Kinderkostenpauschale
(§ 16 Abs. 6)

mind. 84% des
päd. Pers.

(§ 16 Abs.2)

Elternbeiträge (§ 17)

Erhöhung.für
erforderliche Kitas

(§ 16 Abs. 3)

Ggfs. Kostenausgleich
(§ 16 Abs. 5)

Örtlicher Träger
der öffentl. JH Land

Standort-
Gemeinde

Wohnort-
Gemeinde

Träger der Kita

Eltern

Grundstück/Gebäude
Bewirtsch. + Erhaltung
für erforderliche Kitas

Finanzierungsstruktur nach KitaG ab 1.1.2004

Andere Angebote
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www.mbjs.brandenburg.de
> Forum > Recht und Struktur
>Kita-Startseite

www.familien-fuer-kinder.de
> Tagespflege > in Brandenburg 
> Forum / Informationsmaterial

www.pme-familienservice.de
> Forum Diversi
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